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 WIR SIND FÜR SIE DA! 

Bürgerpreis 2021 verliehen
Im Rahmen der öffentlichen Stadtratssitzung in der Musikhalle am  
26. Januar 2022 konnten wieder zwei aktive Bürger unserer Stadt mit 
dem Bürgerpreis der Sparkassenstiftung ausgezeichnet werden. In die-
sem Jahr wurde der Preis an Frau Monika Glier und Herrn Carlo Renz 
übergeben. 

Monika Glier ist in mehreren Vereinen unserer Stadt aktiv und enga-
giert sich sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich sehr 
stark. Beim Sportclub Markneukirchen (Fußball) und beim AV Germania 
(Ringen) ist sie Mitglied des Vorstandes und für die Finanzen zustän-
dig. Insbesondere beim AV Germania umfasst dies sehr umfangreiche 
Arbeiten und erfordert einen sehr hohen zeitlichen Aufwand, den Frau 
Glier schon viele Jahre ehrenamtlich aufbringt. In beiden Sportvereinen 
kümmert sich Frau Glier um die Beantragung von Fördermitteln und 
um die ordnungsgemäße Abrechnung gegenüber den Fördermittelge-
bern. Nicht zuletzt hat sie durch ihre qualifizierte Arbeit einen hohen 
Anteil an den inzwischen zugesagten Fördermitteln des Landes Sach-
sen für den Wiederaufbau der Ringerhalle in Markneukirchen.
Frau Glier gehört zu den Gründungsmitgliedern des Lions-Club Mark-
neukirchen. Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Vorstand ist Frau Glier 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sehr ak-
tiv. So hilft sie bei der Organisation von Benefiz-Veranstaltungen zu-
gunsten der Musikschule, des Kinderheimes und zur Unterstützung der 
Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem verantwortet sie die Öffentlich-
keitsarbeit des Lions-Clubs und berichtet regelmäßig über die Tätigkeit 
des Clubs in der Presse.

Carlo Renz ist seit seiner Kindheit Mitglied des Wintersportvereins Erl-
bach und langjähriges Mitglied im Vorstand des Vereins. Er engagiert 
sich seit vielen Jahren für die Betreibung, den Ausbau und den Erhalt 
der Sportanlagen im Kegelberggebiet und dem Hohen Brand. Egal ob 
bei der Planung und Durchführung von Großprojekten (Lift, Starter-
haus, Technikgebäude, Kassenhaus), der Pflege der Anlagen, der Prä-
paration der Pisten oder der Durchführung von Wettkämpfen, bei In-
standhaltung und Pflege der hochwertigen Technik - Carlo Renz bringt 
sich überall ein und übernimmt Verantwortung. In seiner Verantwor-
tung liegt die gesamte Beschneiung des Skigebietes. Hier leistet Carlo 
Renz unzählige Stunden auch abends und in der Nacht. Zusätzlich ist 

Herr Renz Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und nimmt auch dort 
seine Aufgaben zuverlässig und engagiert wahr. 

Die Übergabe der Urkunden und des Preisgeldes in Höhe von jeweils 
335,00 Euro erfolgte stellvertretend durch den Bürgermeister Andreas 
Rubner. Die Auswahl der Preisträger erfolgte auf Vorschläge von Ver-
einen und Fraktionen des Stadtrates.
In seinen Ausführungen zur Preisvergabe betonte der Bürgermeister die 
große Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Bürgern für ihre Mit-
bürger und die gesamte Gesellschaft. Der Bürgerpreis stellt hierfür ein 
symbolisches Dankeschön für die Arbeit aller engagierten Bürger dar.



2 32. Jahrgang | Nr. 03 | 11. Februar 2022 
 
 

 
 
 

1 

 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Mark-
neukirchen findet am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, in der 
Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   18.00 Uhr 
 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Anwesenheit u. Beschlussfähigkeit, Bestäti-
gung der Tagesordnung sowie Festlegen der Protokollmit-
unterzeichner  

 
2.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom 

26. Januar 2022 
 

3. Bürgerfragestunde 
 

4. Haushalt 2022 – Entscheidung zur öffentlichen Auslegung 
 

5. Bauanträge 
 

6. Beschlussvorlage 05/2022 
 Ankauf einer kommunal gewidmeten Verkehrsfläche an der 

Wernitzgrüner Str.; Kauf des Flurstücks Nr. 583/11 der Gemar-
kung Markneukirchen 

 
7. Beschlussvorlage 06/2022 
 Ankauf für die Erweiterung des Gewerbeparks Markneukir-

chen/Wohlhausen, Flurstück Nr. 233 der Gemarkung Wohlhau-
sen 

 
8. Beschlussvorlage 07/2022 
 Zuschlag zur Verkaufsausschreibung des Grundstücks Neue 

Str. 20 in Markneukirchen 
 

9. Beschlussvorlage 08/2022 
 Ankauf von Verkehrsflächen der Schönecker Straße und des 

Verbindungsweges zum Wohngebiet Marktgäßchen 
 

10. Beschlussvorlage 09/2022 
 Verkauf des Grund und Bodens zum Trinkwasserhochbehälter 

Platten 
 

11. Beschlussvorlage 10/2022 
 Verkaufsausschreibung des Grundstücks Zollstr. 23 im OT Wer-

nitzgrün 
 

12. Beschlussvorlage 11/2022 
 Verkauf einer Teilfläche der ehemaligen Feuerwache und Gar-

ten an der Schulstraße 
 

13. Beschlussvorlage 12/2022 
 Bürgermeisterwahl 2022 
 Bildung des Gemeindewahlausschusses 

 
14. Beschlussvorlage 13/2022 
 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 

für die Musikhalle Markneukirchen Betriebs- und Servicegesell-
schaft mbH 

 
15. Informationen/Sonstiges 

 
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. Zum öffentlichen Teil 
der Sitzung ist die Bürgerschaft herzlich eingeladen. 

 
Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die    
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine FFP2-Maske getragen 
werden.  

 
Markneukirchen, den 11. Februar 2022 

 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs.1 
BauGB zur Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 
3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-

neukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen 
Vorsorgepflicht, in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen 
als Wohnbauland für bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswil-
lige Bürger zu entwickeln und vorzuhalten. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

Öffentliche Auslegung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aus-

sichtsturm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
26.01.2022 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
für den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 sowie die Begründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebil-
ligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen. 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fas-
sung vom 10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 
1:500 und dem Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit 
 

vom 21.02.2022 bis 25.03.2022 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Mark-
neukirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02  

 
öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein 
gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen mit dem 
Stand 10.01.2022, die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 

können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-poli-
tik/bauleitplanung sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung 
Sachsen unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/por-
tal/bplan/startseite im Internet eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift  
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
 
Markneukirchen, den 08.02.2022 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3202 Plan Am Aussichtsturm.png 
Planunterschrift: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen, Stand Entwurf 10.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufstellungsbeschluss nach § 2 
Abs.1 BauGB zur Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ 

in Markneukirchen
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen Vorsorgepflicht, 
in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen als Wohnbauland für 
bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswillige Bürger zu entwickeln 
und vorzuhalten.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 
2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die Ergän-
zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht.

Öffentliche Auslegung der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 

Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ 
in Markneukirchen

Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 26.01.2022 
den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen für den Bereich 
der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der 
Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 10.01.2022 sowie die Be-
gründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebilligt und zur öffentlichen Aus-
legung bestimmt.
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfahren 
nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 Abs. 3 
BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 
1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 1:500 und dem 
Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 21.02.2022 bis 25.03.2022
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Markneukir-

chen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02 

öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden Zei-
ten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetz-
licher oder ortsüblicher Feiertag fällt:
Montag  13.00 Uhr  bis 15.00 Uhr
Dienstag  9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 13.00 Uhr  bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr.

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen mit dem Stand 
10.01.2022, die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung können 
während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internetadresse: 
https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-politik/bauleit-
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planung sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung Sachsen unter: 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite im Internet 
eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anregun-
gen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift  oder 
schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 08258 
Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die Protokollie-
rung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden Entwurfes, so 
kann dies während der angegebenen Dienststunden geschehen.
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei 
der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergänzungssatzung 
nicht von Bedeutung ist.

Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. Die Beteiligung der berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. Auslegungsfrist.
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Markneukirchen 

 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs.1 
BauGB zur Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 
3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-

neukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26.01.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen beschlossen. Planziel ist die Verfolgung der kommunalen 
Vorsorgepflicht, in allen Ortsteilen geeignete und verfügbare Flächen 
als Wohnbauland für bauwillige Einwohner als auch für ansiedlungswil-
lige Bürger zu entwickeln und vorzuhalten. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 

Öffentliche Auslegung der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aus-

sichtsturm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen hat in seiner Sitzung am 
26.01.2022 den Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen 
für den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 sowie die Begründung in der Fassung vom 10.01.2022 gebil-
ligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfah-
ren nach §13 BauGB durchgeführt. Dementsprechend wird gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen. 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen in der Fas-
sung vom 10.01.2022, bestehend aus der Planzeichnung im Maßstab 
1:500 und dem Textteil sowie die Begründung, liegt gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit 
 

vom 21.02.2022 bis 25.03.2022 
in der Allgemeinen Bauverwaltung der Stadtverwaltung Mark-
neukirchen, Am Rathaus 2, 08258 Markneukirchen, Zimmer 1.02  

 
öffentlich aus und kann dort während der Sprechzeiten zu folgenden 
Zeiten eingesehen werden, sofern nicht auf die genannten Tage ein 
gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt: 
Montag   13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen mit dem 
Stand 10.01.2022, die Begründung und die öffentliche Bekanntmachung 

können während der o.g. Auslegungsfrist unter der folgenden Internet-
adresse: https://markneukirchen.de/buerger-stadt/verwaltung-poli-
tik/bauleitplanung sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung 
Sachsen unter: https://buergerbeteiligung.sachsen.de/por-
tal/bplan/startseite im Internet eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist können Hinweise, Bedenken und Anre-
gungen zum Entwurf als Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift  
oder schriftlich unter Stadtverwaltung Markneukirchen, Am Rathaus 2, 
08258 Markneukirchen abgegeben werden. Wünscht ein Bürger die 
Protokollierung seiner Äußerung oder die Erörterung des ausliegenden 
Entwurfes, so kann dies während der angegebenen Dienststunden ge-
schehen. 
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Ergän-
zungssatzung nicht von Bedeutung ist. 
Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, so-
weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Die Be-
teiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt gleichzeitig während der o.g. 
Auslegungsfrist. 
 
Markneukirchen, den 08.02.2022 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 
+ 3202 Plan Am Aussichtsturm.png 
Planunterschrift: 
Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Mark-
neukirchen, Stand Entwurf 10.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus der Planzeichnung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukir-
chen, Stand Entwurf 10.01.2022
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BESCHLUSSVORLAGE 01/2022 
 
Bestätigung von Spendeneingängen 
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spendenein-
gänge und nimmt diese mit Dank an. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17    Nein:  0        Enthaltung:  0 
 
BESCHLUSSVORLAGE 02/2022 
 
Aufstellungsbeschluss Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukir-
chen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt die Aufstellung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) „Am Aussichtsturm“ für den Bereich der Flurstücke 
2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung 
Markneukirchen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
als Anlage beigefügte Flurkarte mit dem eingezeichneten Geltungsbe-
reich ist Bestandteil des Beschlusses. 
Die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im ver-
einfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht keine Pflicht zur Um-
weltprüfung. Gemäß § 13 BauGB ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, der Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB und die Angaben zu 
umweltbezogenen Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, ent-
behrlich; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. Aus vorgenannten Grün-
den wird von der Umweltprüfung nach BauGB abgesehen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Verfahren nach den Vor-
schriften des BauGB einzuleiten. 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  13    Nein:  1        Enthaltung:  0 
 
BESCHLUSSVORLAGE 03/2022 
 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichts-
turm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen billigt den Entwurf der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 
Baugesetzbuch (BauGB) „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen für 
den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 mit Planzeichnung Maßstab 1:500 und beschließt die 
öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats. 
Der Stadtrat beschließt, zeitgleich die Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden durchzuführen. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  13    Nein:  1        Enthaltung:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 wird wieder gezählt – 
Interviewer:innen gesucht 

 
2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung 
statt. Hierbei wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, 
wie sie wohnen und arbeiten. 
Warum gibt es den Zensus? 
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, 
die Bundesländer und für Deutschland insgesamt. Neben ergänzenden 
Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder 
Staatsbürgerschaft, werden auch allgemeine Angaben zur Wohn- und 
Wohnraumsituation in Deutschland erfasst. Solche Informationen sind 
ausgesprochen wichtig, da sie helfen, Entscheidungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. 
Was ist die Haushaltebefragung? 
In einem kurzen persönlichen Interview werden zufällig ausgewählte 
Haushalte (ca. 10% der Bevölkerung) und alle Bewohner:innen von 
Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation 
befragt. 
Hierunter fallen beispielsweise Angaben zur Haushaltsgröße, zum 
Namen, Geschlecht und Familienstand sowie zur Staatsangehörigkeit. 
Warum benötigen wir Ihre Unterstützung? 
Für die örtliche Durchführung der Haushaltebefragung wurden in 
Sachsen 48 Erhebungsstellen eingerichtet. 
Die Haushaltebefragung erfolgt mit Hilfe von Interviewer:innen, den 
sogenannten Erhebungsbeauftragten. 
Als Interviewer:in führen Sie die Befragung vor Ort durch. Durch ein 
mathematisches Zufallsverfahren werden die Anschriften mit 
Wohnraum ausgewählt, an denen Sie die Befragung durchführen. Alle 
dort wohnenden Personen müssen befragt werden. Es ist vorgesehen, 
das ein Erhebungsbeauftragter ca. 100 Personen befragt. 
Zur Ausführung der Tätigkeit erhalten Sie im März/April 2022 
ausführliche Schulungen durch Ihre örtliche Erhebungsstelle. Sie 
werden intensiv auf Ihre Aufgaben vorbereitet und erhalten die 
entsprechenden Unterlagen. 
Als Erhebungsbeauftragter müssen Sie die Regelungen der 
statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes strikt einhalten. 
Die Bestellung als Erhebungsbeauftragter erfolgt durch einen 
Vertragsabschluss zwischen der örtlichen Erhebungsstelle und Ihnen. 
Ihre Arbeitszeit können Sie flexibel einteilen. Für Ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung. 
Wie können Sie uns unterstützen? 
Unterstützen Sie den Zensus 2022 als Erhebungsbeauftragter! 
Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Erhebungsstelle: 
Erhebungsstelle Zensus Oelsnitz/Vogtl. 
Rudolf-Breitscheid-Platz 8 
08606 Oelsnitz/Vogtl. 
037421/683891 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 
- Einwurf einer schriftlichen Vorankündigung sowie 

Terminvereinbarung 
- Durchführung der Befragung 
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 
- Volljährigkeit 
- Zuverlässigkeit 
- Freundlichkeit 
- Flexibilität 
Aufwandsentschädigung 
Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie je nach Aufwand eine 
Aufwandsentschädigung von durchschnittlich ca. 450 Euro. 
Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet. 
Wo finden Sie weitere Informationen? 
Weitere Informationen zum Zensus finden Sie auf www.zensus2022.de 
oder unter www.zensus.sachsen.de 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Weise unter der Telefonnummer: 
037421/683891 zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 
 

Beschlüsse 
der Sitzung des  

Stadtrates Markneukirchen 
vom 26. Januar 2022 

2022 wird wieder gezählt – 
Interviewer:innen gesucht

2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszäh-
lung statt. Hierbei wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland 
leben, wie sie wohnen und arbeiten.
Warum gibt es den Zensus?
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, 
die Bundesländer und für Deutschland insgesamt. Neben ergänzen-
den Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder 
Staatsbürgerschaft, werden auch allgemeine Angaben zur Wohn- und 
Wohnraumsituation in Deutschland erfasst. Solche Informationen sind 
ausgesprochen wichtig, da sie helfen, Entscheidungen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft zu treffen.
Was ist die Haushaltebefragung?
In einem kurzen persönlichen Interview werden zufällig ausgewähl-
te Haushalte (ca. 10% der Bevölkerung) und alle Bewohner:innen von 
Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation 
befragt.
Hierunter fallen beispielsweise Angaben zur Haushaltsgröße, zum Na-
men, Geschlecht und Familienstand sowie zur Staatsangehörigkeit.
Warum benötigen wir Ihre Unterstützung?
Für die örtliche Durchführung der Haushaltebefragung wurden in Sach-
sen 48 Erhebungsstellen eingerichtet.
Die Haushaltebefragung erfolgt mit Hilfe von Interviewer:innen, den 
sogenannten Erhebungsbeauftragten.
Als Interviewer:in führen Sie die Befragung vor Ort durch. Durch ein 
mathematisches Zufallsverfahren werden die Anschriften mit Wohn-
raum ausgewählt, an denen Sie die Befragung durchführen. Alle dort 
wohnenden Personen müssen befragt werden. Es ist vorgesehen, das 
ein Erhebungsbeauftragter ca. 100 Personen befragt.
Zur Ausführung der Tätigkeit erhalten Sie im März/April 2022 ausführ-
liche Schulungen durch Ihre örtliche Erhebungsstelle. Sie werden in-
tensiv auf Ihre Aufgaben vorbereitet und erhalten die entsprechenden 
Unterlagen.
Als Erhebungsbeauftragter müssen Sie die Regelungen der statisti-
schen Geheimhaltung und des Datenschutzes strikt einhalten. Die 
Bestellung als Erhebungsbeauftragter erfolgt durch einen Vertragsab-
schluss zwischen der örtlichen Erhebungsstelle und Ihnen.
Ihre Arbeitszeit können Sie flexibel einteilen. Für Ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung.
Wie können Sie uns unterstützen?
Unterstützen Sie den Zensus 2022 als Erhebungsbeauftragter!
Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Erhebungsstelle:
Erhebungsstelle Zensus Oelsnitz/Vogtl.
Rudolf-Breitscheid-Platz 8
08606 Oelsnitz/Vogtl.
037421/683891
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
-	 Einwurf einer schriftlichen Vorankündigung sowie Terminverein-

barung
-	 Durchführung der Befragung
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
-	 Volljährigkeit
-	 Zuverlässigkeit
-	 Freundlichkeit
-	 Flexibilität
Aufwandsentschädigung
Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie je nach Aufwand eine 
Aufwandsentschädigung von durchschnittlich ca. 450 Euro. Fahrtkos-
ten werden unabhängig davon erstattet.
Wo finden Sie weitere Informationen?
Weitere Informationen zum Zensus finden Sie auf www.zensus2022.de 
oder unter www.zensus.sachsen.de
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Weise unter der Telefonnummer: 
037421/683891 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit.
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BESCHLUSSVORLAGE 01/2022 
 
Bestätigung von Spendeneingängen 
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spendenein-
gänge und nimmt diese mit Dank an. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17    Nein:  0        Enthaltung:  0 
 
BESCHLUSSVORLAGE 02/2022 
 
Aufstellungsbeschluss Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichtsturm“ in Markneukir-
chen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt die Aufstellung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) „Am Aussichtsturm“ für den Bereich der Flurstücke 
2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung 
Markneukirchen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 
2069/3, 2069/4 und Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen. Die 
als Anlage beigefügte Flurkarte mit dem eingezeichneten Geltungsbe-
reich ist Bestandteil des Beschlusses. 
Die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird im ver-
einfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht keine Pflicht zur Um-
weltprüfung. Gemäß § 13 BauGB ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, der Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB und die Angaben zu 
umweltbezogenen Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, ent-
behrlich; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. Aus vorgenannten Grün-
den wird von der Umweltprüfung nach BauGB abgesehen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Verfahren nach den Vor-
schriften des BauGB einzuleiten. 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  13    Nein:  1        Enthaltung:  0 
 
BESCHLUSSVORLAGE 03/2022 
 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB „Am Aussichts-
turm“ in Markneukirchen 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen billigt den Entwurf der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 
Baugesetzbuch (BauGB) „Am Aussichtsturm“ in Markneukirchen für 
den Bereich der Flurstücke 2056, 2057/1, 2057/2, 2069/3, 2069/4 und 
Teil von 2070 der Gemarkung Markneukirchen in der Fassung vom 
10.01.2022 mit Planzeichnung Maßstab 1:500 und beschließt die 
öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats. 
Der Stadtrat beschließt, zeitgleich die Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden durchzuführen. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  13    Nein:  1        Enthaltung:  0 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 wird wieder gezählt – 
Interviewer:innen gesucht 

 
2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung 
statt. Hierbei wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, 
wie sie wohnen und arbeiten. 
Warum gibt es den Zensus? 
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, 
die Bundesländer und für Deutschland insgesamt. Neben ergänzenden 
Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder 
Staatsbürgerschaft, werden auch allgemeine Angaben zur Wohn- und 
Wohnraumsituation in Deutschland erfasst. Solche Informationen sind 
ausgesprochen wichtig, da sie helfen, Entscheidungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. 
Was ist die Haushaltebefragung? 
In einem kurzen persönlichen Interview werden zufällig ausgewählte 
Haushalte (ca. 10% der Bevölkerung) und alle Bewohner:innen von 
Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation 
befragt. 
Hierunter fallen beispielsweise Angaben zur Haushaltsgröße, zum 
Namen, Geschlecht und Familienstand sowie zur Staatsangehörigkeit. 
Warum benötigen wir Ihre Unterstützung? 
Für die örtliche Durchführung der Haushaltebefragung wurden in 
Sachsen 48 Erhebungsstellen eingerichtet. 
Die Haushaltebefragung erfolgt mit Hilfe von Interviewer:innen, den 
sogenannten Erhebungsbeauftragten. 
Als Interviewer:in führen Sie die Befragung vor Ort durch. Durch ein 
mathematisches Zufallsverfahren werden die Anschriften mit 
Wohnraum ausgewählt, an denen Sie die Befragung durchführen. Alle 
dort wohnenden Personen müssen befragt werden. Es ist vorgesehen, 
das ein Erhebungsbeauftragter ca. 100 Personen befragt. 
Zur Ausführung der Tätigkeit erhalten Sie im März/April 2022 
ausführliche Schulungen durch Ihre örtliche Erhebungsstelle. Sie 
werden intensiv auf Ihre Aufgaben vorbereitet und erhalten die 
entsprechenden Unterlagen. 
Als Erhebungsbeauftragter müssen Sie die Regelungen der 
statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes strikt einhalten. 
Die Bestellung als Erhebungsbeauftragter erfolgt durch einen 
Vertragsabschluss zwischen der örtlichen Erhebungsstelle und Ihnen. 
Ihre Arbeitszeit können Sie flexibel einteilen. Für Ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung. 
Wie können Sie uns unterstützen? 
Unterstützen Sie den Zensus 2022 als Erhebungsbeauftragter! 
Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Erhebungsstelle: 
Erhebungsstelle Zensus Oelsnitz/Vogtl. 
Rudolf-Breitscheid-Platz 8 
08606 Oelsnitz/Vogtl. 
037421/683891 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 
- Einwurf einer schriftlichen Vorankündigung sowie 

Terminvereinbarung 
- Durchführung der Befragung 
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 
- Volljährigkeit 
- Zuverlässigkeit 
- Freundlichkeit 
- Flexibilität 
Aufwandsentschädigung 
Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie je nach Aufwand eine 
Aufwandsentschädigung von durchschnittlich ca. 450 Euro. 
Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet. 
Wo finden Sie weitere Informationen? 
Weitere Informationen zum Zensus finden Sie auf www.zensus2022.de 
oder unter www.zensus.sachsen.de 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Weise unter der Telefonnummer: 
037421/683891 zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 
 

Beschlüsse 
der Sitzung des  

Stadtrates Markneukirchen 
vom 26. Januar 2022 
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sparkasse-vogtland.de/baufi Gleich online berechnen!

Bester ZINS im Vogtland 
für Ihre Baufinanzierung

BANKEN IM 

VERGLEICH

300 
Über

Annett Wunderlich, 
Direktorin Regionalbereich Oberland,
hat folgenden Tipp für Sie:

Bei uns bekommen Sie die beste Baufinanzierungsberatung  
zu Direktbankkondition.  
Egal, ob Anschlussfinanzierung, Neubau, Kauf oder Modernisierung –  
wir haben das passende Angebot für Sie. 
 
Sie sind noch kein Kunde bei der Sparkasse Vogtland?  
Überzeugen Sie sich von unseren umfangreichen Finanzierungsangeboten.  
 
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Sparkasse Vogtland

Terminvereinbarung jetzt:    03741 123-7777
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INTERNATIONALER INSTRUMENTALWETTBEWERB 
MARKNEUKIRCHEN E.V.

Fach Tuba: 
87 Bewerbungen aus 

26 Ländern für den Internationalen 
Instrumentalwettbewerb 

Markneukirchen 2022
(cs) Nachdem am 10. Januar 2022 bereits die Anmeldefrist für das Fach 
Horn abgelaufen war und sich ein Bewerberfeld zeigte, das so interna-
tional wie nie zuvor in diesem Fach ist, freuen sich die Wettbewerbs-
organisatoren nun über 87 Anmeldungen in der Kategorie Tuba – dem 
zweiten Fach des diesjährigen 57. Internationalen Instrumentalwettbe-
werbes Markneukirchen. Mit 26 verschiedenen Ländern von 6 Kon-
tinenten stellt sich auch hier ein ausgesprochen internationales Bild 
dar. Bemerkenswert ist dabei, dass erstmals seit Bestehen des Mark-
neukirchener Wettbewerbes eine Anmeldung aus Ecuador entgegen-
genommen werden konnte. Für das Fach Tuba ist darüber hinaus auch 
Venezuela ein Novum. 
Alle 87 Bewerberinnen und Bewerber im Alter zwischen 16 und 33 Jah-
ren sind nun herzlich eingeladen, vom 5. bis 14. Mai 2022 ihr Können 
in den vier öffentlichen Runden des anspruchsvollen Wettbewerbs zu 
präsentieren. Wie bereits 2020 bilden Bewerbungen aus Japan mit 25 
Anmeldungen die größte Gruppe, gefolgt von Deutschland und den 
USA (je 7).

JAGDGENOSSENSCHAFT MARKNEUKIRCHEN

Terminverschiebung
Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft Markneukirchen
Auf Grund der ungeklärten Rechtslage bei Beschlüssen unter 2G oder 
2G+ wird die für den 25.02.2022 geplante Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Markneukirchen auf später verschoben.
Eine Einladung zum neuen Termin wird fristgerecht erfolgen.

Mit Waidmannsheil
Jörg Höland

Vollsperrung Teilstück Klingenthaler 
Straße im OT Erlbach 

Am Dienstag, dem 15.02.2022, in der Zeit von 
08.00 bis ca.12.00 Uhr, muss aufgrund von einer 
Baumfällung in Höhe Klingenthaler Straße 55 
(Elsterweg) dieses Teilstück der Straße voll ge-
sperrt werden. 
Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um 
Beachtung gebeten.

Vollsperrung der Straße Oberer Berg in 
Markneukirchen 

Das Straßenbauamt Plauen informierte die Stadtverwaltung Markneu-
kirchen, dass wegen Störungsbeseitigungen der Telekom eine Voll-
sperrung der Straße Oberer Berg ab Montag, dem 14.02.2022, in Kraft 
tritt.
Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 18.02.2022 andauern.

FÖRDERZENTRUM „OBERES VOGTLAND“ 
MARKNEUKIRCHEN

Landrat besucht das Förderzentrum 
„Oberes Vogtland“

Am 01.02.2022 bekamen die Schüler und Pädagogen des Förderzent-
rums „Oberes Vogtland“ mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung Besuch. Der Landrat des Vogtlandkreises Herr Rolf Keil stattete uns 
einen Besuch ab. Unsere Direktorin, Frau Schramm- Lorenz, begrüßte 
ihn in unserer Turnhalle und die Klassen führten ein kleines Programm 
mit Liedern, einem Tanz und einer Geschichte vor. Besonders gut kam 
‚Schneeflöckchen-Weißröckchen‘ an, weil die Kinder selbstgebastelte 
Schneebälle zu ihm warfen. Daran wa-
ren einige Wünsche angebracht. Herrn 
Keil gefiel unsere Darbietung und er 
versprach uns einen neuen Spielplatz. 
2 Schüler führten den Landrat durch 
das Schulhaus und in die Klassen. 
Dort nutzte er die Gelegenheit, um 
mit einigen Kindern ins Gespräch zu 
kommen. Den Abschluss des schönen 
Vormittages bildete ein gemütliches 
Kaffeetrinken. Die Schüler hatten da-
für einen Kuchen gebacken. 
Auf diesem Wege möchten wir uns bei 
Herrn Keil für seinen Besuch, die Aus-
sicht auf einen neuen Spielplatz und 
die tollen Fahrradhelme bedanken.

Kerstin Meisel
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KINO-CAFÉ MARKNEUKIRCHEN 

 
 

Freitag, 11. Februar bis Montag, 14. Februar 
jeweils 20 Uhr 

MATRIX 4 (P16) 

Samstag, 12. Februar und Sonntag, 13. Februar 
jeweils 17 Uhr 

Lauras Stern (P0) 

------------------------------------------------------------ 

     Freitag, 18. Februar bis Montag, 21. Februar 
jeweils 20 Uhr 

HOUSE OF GUCCI (P12) 

Samstag, 19. Februar und Sonntag, 20. Februar 
jeweils 17 Uhr 

ENCANTO (P0) 

 
 

JAGDGENOSSENSCHAFT MARKNEUKIRCHEN 
 

Terminverschiebung 
Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft Markneukirchen 
 
Auf Grund der ungeklärten Rechtslage bei Beschlüssen unter 2G oder 
2G+ wird die für den 25.02.2022 geplante Mitgliederversammlung der 
Jagdgenossenschaft Markneukirchen auf später verschoben. 
Eine Einladung zum neuen Termin wird fristgerecht erfolgen. 
 
Mit Waidmannsheil 
Jörg Höland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxis für Physiotherapie in Erlbach wird 
seit 07.02.2022 fortgeführt  

 
Die weit über die Ortsgrenze von Erlbach hinaus bekannte Praxis in der 
Eubabrunner Straße übergab Hans Joachim Zwillich an Max Opel.  
Der junge Erlbacher tritt in große Fußstapfen und hat sich vorgenom-
men, die Physiotherapie in bewährter Art und Weise fortzuführen, um 
so das Vertrauen der Patienten zu gewinnen.  
Max Opel machte seinen Abschluss an der WBS Schule in Plauen und 
sammelte nach der Ausbildung seine Berufserfahrung in der Mediclin 
Klinik Bad Elster.  
Für die Patienten bedeutet die Übernahme eine kontinuierliche Fort-
setzung der Behandlung, kurze Wege und keine Suche nach neuen, 
auch schon überlasteten Praxen.  
Wünschen wir Max Opel viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen 
Arbeit, zufriedene Patienten und viel Freude an seinem Beruf. 
 
A. Worbs 
Ortsvorsteher  
+ 3203 Max Opel.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 3203 Fackelwanderung.pdf 
+ 3203 Nachruf Franz Sattler – habe .docx und .pdf 
gespeichert zur Auswahl 
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Praxis für Physiotherapie in Erlbach 
wird seit 07.02.2022 fortgeführt 

Die weit über die Ortsgrenze von Erlbach hinaus bekannte Praxis in der 
Eubabrunner Straße übergab Hans Joachim Zwillich an Max Opel. 
Der junge Erlbacher tritt in große Fußstapfen und hat sich vorgenom-
men, die Physiotherapie in bewährter Art und Weise fortzuführen, um 
so das Vertrauen der Patienten zu gewinnen. 
Max Opel machte seinen Abschluss an der WBS Schule in Plauen und 
sammelte nach der Ausbildung seine Berufserfahrung in der Mediclin 
Klinik Bad Elster. 
Für die Patienten be-
deutet die Übernahme 
eine kontinuierliche 
Fortsetzung der Be-
handlung, kurze Wege 
und keine Suche nach 
neuen, auch schon 
überlasteten Praxen. 
Wünschen wir Max 
Opel viel Erfolg bei sei-
ner verantwortungs-
vollen Arbeit, zufrie-
dene Patienten und 
viel Freude an seinem 
Beruf.

A. Worbs
Ortsvorsteher

 

 

Erlbacher Fackelwanderung        
 

Wir laden alle  
Einwohner und Gäste ganz herzlich 

am Freitag, 25.Februar  
zur Erlbacher Fackelwanderung ein! 

 
Treff: 18.00 Uhr  

an der Touristinfo am Marktplatz Erlbach 
 

Wandert mit uns, warm eingepackt und mit leuchtenden 
Fackeln oder Stirnlampen ausgerüstet, durch die abendliche 

Winterlandschaft zum Kegelberg. 
Am “Einkehrschwung” stärken wir uns und lassen bei 

Romantik am kleinen Lagerfeuer den Abend ausklingen. 
Fackeln können am Start für 2€ erworben werden. 

 
Wir bitten um Anmeldung in der Touristinfo Erlbach unter Tel. 037422- 6125 
oder per Mail: info@erlbach-vogtland.de (bis zum 25.2.- 11.00 Uhr) 
 
Bitte beachten Sie die aktuell gültige Corona Regelung! Die Wanderung ist unter 2G 
Bedingungen möglich! 
 
Bergwanderverein                     Tourismusverein                    Touristinformation Erlbach 
Erlbach e.V.                                Erlbach e.V.    

85. Geburtstag
Herr Joachim Ziegner 
feierte am Donners-
tag, dem 3. Februar 
seinen 85. Geburts-
tag. Ortsvorsteher 
André Worbs gratu-
lierte Herrn Ziegner 
zu diesem Ehrentag 
ganz herzlich und 
wünschte weiterhin 
Gesundheit und alles 
Gute.

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staats-
betrieb Sachsenforst, bietet in zwei Losen in den 
Gemarkungen Erlbach, Schönlind, Wernitzgrün, 
Eubabrunn und Landwüst Landwirtschaftsflä-
chen im Vogtlandkreis zur Pacht an:

Verpachtungszeitraum:

01.10.2022 – 30.09.2032

Neben einem Formblatt für Ihr Pachtangebot finden Sie  
Informationen des Staatsbetriebes Sachsenforst zum Verfah-
ren bei der Verpachtung von Landwirtschaftsflächen unter 
www.sbs.sachsen.de 

 

Ausschreibung Landpacht Forstbezirk Adorf        1 

 

 
 
 

 
 
Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, bietet in zwei Losen in 
den Gemarkungen Erlbach, Schönlind, Wernitzgrün, Eubabrunn und Landwüst 
Landwirtschaftsflächen im Vogtlandkreis zur Pacht an: 
 
▌Verpachtungszeitraum:  
 
 
 
Neben einem Formblatt für Ihr Pachtangebot finden Sie Informationen des Staatsbetriebes Sachsenforst zum 
Verfahren bei der Verpachtung von Landwirtschaftsflächen unter www.sbs.sachsen.de.  
 
  
 
 

Ausschreibung 
Pacht landwirtschaftlicher Nutzflächen 
 
 

01.10.2022 – 30.09.2032 
 
 

Ausschreibung
Pacht landwirtschaftlicher Nutzflächen

 

Ausschreibung Landpacht Forstbezirk Adorf        1 

 

 
 
 

 
 
Der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, bietet in zwei Losen in 
den Gemarkungen Erlbach, Schönlind, Wernitzgrün, Eubabrunn und Landwüst 
Landwirtschaftsflächen im Vogtlandkreis zur Pacht an: 
 
▌Verpachtungszeitraum:  
 
 
 
Neben einem Formblatt für Ihr Pachtangebot finden Sie Informationen des Staatsbetriebes Sachsenforst zum 
Verfahren bei der Verpachtung von Landwirtschaftsflächen unter www.sbs.sachsen.de.  
 
  
 
 

Ausschreibung 
Pacht landwirtschaftlicher Nutzflächen 
 
 

01.10.2022 – 30.09.2032 
 
 

Gunzener Straße 15 
08258 Markneukirchen/OT Breitenfeld

Tel. 037422 / 74300 • Fax 74636 • Funk 0171 / 3779877

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach

 

 

Erlbacher Fackelwanderung        
 

Wir laden alle  
Einwohner und Gäste ganz herzlich 

am Freitag, 25.Februar  
zur Erlbacher Fackelwanderung ein! 

 
Treff: 18.00 Uhr  

an der Touristinfo am Marktplatz Erlbach 
 

Wandert mit uns, warm eingepackt und mit leuchtenden 
Fackeln oder Stirnlampen ausgerüstet, durch die abendliche 

Winterlandschaft zum Kegelberg. 
Am “Einkehrschwung” stärken wir uns und lassen bei 

Romantik am kleinen Lagerfeuer den Abend ausklingen. 
Fackeln können am Start für 2€ erworben werden. 

 
Wir bitten um Anmeldung in der Touristinfo Erlbach unter Tel. 037422- 6125 
oder per Mail: info@erlbach-vogtland.de (bis zum 25.2.- 11.00 Uhr) 
 
Bitte beachten Sie die aktuell gültige Corona Regelung! Die Wanderung ist unter 2G 
Bedingungen möglich! 
 
Bergwanderverein                     Tourismusverein                    Touristinformation Erlbach 
Erlbach e.V.                                Erlbach e.V.    
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GYMNASIUM MARKNEUKIRCHEN

Tag der offenen Tür 2022 am 
Gymnasium Markneukirchen 

Mit der Ausgabe der Bildungsempfehlungen an den Grundschulen im 
Februar 2022 fällt für die Viertklässler der Startschuss zur Bewerbung 
an einem Gymnasium ihrer Wahl. Viele Grundschüler und Eltern nutz-
ten den Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag, um die Schule 
kennenzulernen, die ab dem 29. August 2022 für 8 Jahre Lern- und Le-
bensort der künftigen Fünftklässler sein wird.
Unter den aktuellen gültigen Zutrittsbedingungen eine derartige Ver-
anstaltung zu organisieren, erwies sich für die Planer als große Her-
ausforderung. Mittels telefonischer Terminvereinbarung ließen sich 
die Besucherzahlen gut steuern und so konnten ab 10:00 Uhr im Vier-
telstundentakt Gruppen von Eltern und Grundschülern der 4. Klassen 
durchs Schulhaus spazieren.
Auf dem von unseren Lehrkräften geführten Rundgang durch das 
Schulhaus, die Kunstwerkstatt und die Sporthalle hatten unsere Gäste 
die Möglichkeit, sich über unsere Unterrichtsangebote zu informieren 
und mit den jeweiligen Fachlehrern ins Gespräch zu kommen. Außer-
dem waren auch unsere Bläserklassen und Gesangssolisten der neuen 
Musicalproduktion bei der Probe zu erleben. Und nicht zuletzt konnten 
alle Gäste unsere Schulhündin Coco und ihre Betreuerin kennenlernen. 
Parallel dazu wurde unser neuer Imagefilm präsentiert, der ab sofort 
auch auf unserer Schulhomepage abrufbar ist.
Vorgestellt wurde an diesem Tag auch das neue Kinderbuch „Die Post-
schnecke Bob auf Reisen“, dass unsere Kollegin Michaela Popp und ihre 
Schüler im Kunstunterricht geschaffen haben. Handlungselemente die-
ses Buches wurden kindgerecht in die Führungen integriert und waren 
als Mitmach-Angebot für unsere künftigen Schüler konzipiert.

Für Fragen rund um das Thema 
Schule standen der Schulleiter, 
die Beratungslehrerinnen und un-
sere Schulsozialarbeiterinnen als 
Ansprechpartner zur Verfügung.
Wenn auch der Tag der offenen 
Tür 2022 nicht mit den Veran-
staltungen bis 2020 vergleichbar 
war, erhielten wir doch – allein 

für dessen Durchführung in Prä-
senz – viel positive Resonanz und 
die zwangsläufige Durchführung 
als Rundgang in kleinen Gruppen 
kam den Wünschen vieler Eltern 
und Schüler sehr entgegen.
Schulleitung, Lehrer und Schüler 
des Gymnasiums Markneukir-
chen bedanken sich herzlich für 
das bekundete Interesse.

ANNE FRANK IM SPIEGEL DER ZEIT – 
Ein Theaterprojekt der KBB Theater 

Scheselong über die Rolle von Religion 
im Konflikt mit Antisemitismus

Am 11.01. und am 12.01.2022 fand am Gymnasium Markneukirchen für die 
Schüler der 8. Klassen ein Theaterprojekt statt.
Gezeigt wurde ein dokumentarisches Theaterstück, an das sich ein 
Workshop für die Schüler anschloss. Unsere Deutschlehrer bereite-
ten uns dementsprechend auf das Thema vor. Geschichte darf nicht 
vergessen werden. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, verlässt Anne 
Frank mit ihrer Familie Deutschland und sie gehen nach Amsterdam. 
Der Einmarsch der Deutschen im Mai 1940 macht dem ungestörten 
Leben ein Ende. 1942 sieht sich die Familie Frank gezwungen, unterzu-
tauchen. Die Geschehnisse der folgenden zwei Jahre hat Anne Frank in 
ihrem Tagebuch an ihre fiktive Freundin „Kitty“ festgehalten.
In 24 Bildern wird die Geschichte der Anne Frank und ihrer Familie 
nacherzählt. Für uns Schüler war es ein mitreißendes und bewegendes 
Theaterstück. Das Stück führten zwei Schauspielerinnen auf.
Als zwei Mädchen entdecken sie das Tagebuch der Anne Frank und 
schlüpfen dabei in ihre Rolle. Die Schüler wurden in das Theaterstück 
integriert und am Ende schloss sich eine Erzählrunde an. Im zweiten 
Teil folgte ein Workshop, in dem uns anschaulich verschiedene Begriffe 
des Judentums nähergebracht wurden. Gemeinsam mit den Darstel-
lerinnen haben wir danach einen Steckbrief über Anne Frank und das 
Judentum erarbeitet.
An unserer Schule ist es seit vielen Jahren Tradition, dass alle Schüler 
an Theaterprojekten oder Theateraufführungen teilnehmen. Seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie konnte in diesem Bereich leider nichts 
mehr stattfinden. Deshalb war es für uns ein besonderes Erlebnis, dass 
dieses Projekt für uns ermöglicht wurde. Auf diesem Weg bedanken 
wir uns bei den Organisatoren für den abwechslungsreichen Unter-
richtstag.

Chiara Korb und Fine Schuster
im Namen der Schüler der 8. Klassen

Du findest Schnecken eklig und Briefe langweilig? 

Dann hast du sicher noch nie etwas von Bob Posthorn, der klei-
nen Postschnecke, gehört. Da wird es aber Zeit! 

Bob wünscht sich nichts sehnlicher, als eine echte Postschnecke 
zu werden. Genau wie seine erwachsenen Familienmitglieder 
möchte er in ferne Länder reisen und dort Briefe und Pakete 

zustellen. Als Bobs Tante eines Morgens mit einem schlimmen 
Schnupfen erwacht, ergreift Bob die Gelegenheit und macht 

sich mit ihrer Post auf den Weg in fantastische Welten. Wäh-
rend er fleißig Briefe austrägt, lernt er neue Freunde kennen, 

erlebt Abenteuer und wächst über sich hinaus.

POSTSCHNECKE
BOB

AUF REISEN
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AV GERMANIA MARKNEUKIRCHEN

Franz Richter erzielt beim Grand Prix 
von Kroatien Platz 5

(jr) Beim Grand Prix von Kroatien, dem ersten großen Wettkampf des 
neuen Kalenderjahres, schrammte Franz Richter (AV Germania Mark-
neukirchen) knapp an Bronze vorbei. Nach einem 1:1 unterlag der DRB-
Schwergewichtler im kleinen Finale gegen Konsta Mäenpää (FIN), auf-
grund der zuletzt vergebenen Wertung.
In der Vorrunde machte Franz Richter gegen den Bronzemedaillenge-
winner der U-23-Europameisterschaft von 2021 Fatih Bozkurth (TUR) 
einen guten Kampf, den er jedoch mit 2:5 Punkten verlor. „Franz hat 
in diesem Duell einiges ausprobiert, muss in seinen Aktionen noch et-
was stabiler werden“, so der Mannschaftsleiter des AV Germania Jörg       
Guttmann, der die Kämpfe von Franz Richter im Internet verfolgte.
Der türkische Ringer schaffte es ins Finale und so konnte der Mark-
neukirchner Griechisch-Römisch-Spezialist in der Hoffnungsrunde 
weiterkämpfen, wo er Tanner Farmer (USA) nach Punkten bezwang. 
Damit stand Richter im kleinen Finale um Bronze dem Finnen Mäenpää 
gegenüber.
„Der 5. Platz geht in Ordnung, in Zagreb ging es vielmehr darum, nach 
langer Wettkampfpause wieder ein Turnier zu bestreiten“, so Jörg     
Guttmann weiter, der bestätigte, dass große Teile der europäischen 
Spitze beim Grand Prix in Kroatien vertreten war.

                         

  

 

 

   

Der SC Markneukirchen gratuliert zum Geburtstag   
im Januar:  
Mike Heberlein, Matthias Schüller, Stefan Druxa, Mario Weller, 
Frank Hermann, Jürgen Schlosser, Sandra Schröder, Felix Steiniger, 
Tino Hilbert, Isabell Goth, Robin Rahm, Stefan Kreul, Ronny Laux,  
Mika Häßner, Jürgen Stengel,  
 
im Februar: 
Frank Rubner, Jörn Ludwig, Sascha Meinel,  
Christoph Pöhlmann, Josef Liebscher,  
Steven Muck, Mandy Gottsmann, Thomas Wild, Derik Ortwein 
 
 
 

   
 

Vorläufiger unbestätigter Neustart: 
 
 

Herren 
2. Kreiskl.   SpG Markneukirchen2    19.03.2022 
 

Kreisliga B  SpG Wernitzgrün/Markneukirchen 19.03.2022 
 

Trainingszeiten: 
 
Männer/Jun.:  Freitag 19:00 – 21:00 Uhr  
 

B-Jugend: Donnerstag 16:00 Uhr  
C-Jugend:  Montag  17:00 Uhr  
D-Jugend: Freitag  15:30 Uhr  
E-Jugend: Dienstag 16:00 Uhr  
F-Jugend: Montag  16:00 Uhr 
Bambini: Montag  16:00 Uhr 
Mädchen/  Mittwoch  19:00 Uhr    alle Gymnasiumturnhalle 
Damen:  
 
Genauere Informationen bekommt Ihr über die Trainer und Betreuer. 
 
 
Achtung vormerken! 
sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen, muss die fällige 
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl durchgeführt werden! 
 
Genauer Termin und Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

06.02.2022 

 

www.sc-markneukirchen.de 

ZENTRALSCHULE ADORF 

mit Freude am Lernen fit fürs Leben 

Die Oberschule im Oberen Vogtland

, 

Anmeldung bis 04.03.2022
m

mit telefonischer Terminvereinbarung: 037423/2427  

zur Anmeldung mitzubringen:
m

Geburtsurkunde
Nachweis Masernschutzimpfung
Zeugniskopie Halbjahr Kl. 4
Bildungsempfehlung
Passbild

Benjamin Fritzsche 
Osteopathische Behandlungen 

in Markneukirchen
Für Erwachsene, Kinder und Babys

Beratung oder Termine unter der 
Telefonnummer: 01749358523Franz Richter (130 kg/GR - rotes Trikot) stand im kleinen Finale um Bronze 

dem Finnen Konsta Mäenpaa gegenüber, gegen den er mit 1:1 aufgrund 
der zuletzt vergebenen Wertung knapp unterlag.

ZENTRALSCHULE ADORF 

mit Freude am Lernen fit fürs Leben 

Die Oberschule im Oberen Vogtland

, 

Anmeldung bis 04.03.2022
m

mit telefonischer Terminvereinbarung: 037423/2427  

zur Anmeldung mitzubringen:
m

Geburtsurkunde
Nachweis Masernschutzimpfung
Zeugniskopie Halbjahr Kl. 4
Bildungsempfehlung
Passbild

2

Marktplatz 1, Erlbach

Dienstag - Sonntag 11:00 -21:00
Online oder per Telefon: 015235535799

Pizza

OOhh
DDeeeerr Oh Deer

Pizza
Speisekarte

Marktplatz 1, Erlbach

Dienstag - Sonntag 11:00 -21:00

Reservierung unter: 015235535799

Traditionelle tschechische Küche mit tschechischem Bier.

Geeignet für - Firmenfeiern, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Konzerte

Restaurant mit Geschichte, großer Biergarten

Ausgabe 03/22



10 32. Jahrgang | Nr. 03 | 11. Februar 2022

B E S T A T T U N G S H A U S

Adorfer Str. 12
08258 Markneukirchen / V.
Telefon (037422) 2412

Ruhiger komfortabler Wohn-
raum 72m² mit Fußboden-
heizung, Schallschutzfenster, 
PKW-Parkplatz, Einzugsfertig 
renoviert, Kaltmiete 420 Euro

Schöne kleine Singlewohnein-
heiten 32m² 190 Euro Kaltmiete, 
Fußbodenheizung, Überdachter 
PKW-Abstellplatz, Einbauküche! 
Einzugsfertig.

Verschiedene Räumlichkeiten 
40-120m² zur indiv. Nutzung, 
Fußbodenheiz., Kundenpark-
plätze.

Zu erfragen: Tel.: 0171-3032895 
Verwaltungs GmbH Bechert

Sport- Gymnastikraum ca. 50m²
• Fußbodenheizung
• gut belüftbar
• Sanitäranlage 

+ mögliche Umkleideräume 
(bis 50m²)

• Parkmöglichkeiten im Hof-
gelände

Preis nach Vereinbarung je nach 
Nutzungszeit (etwa 40€ / 28 
Stunden pro Woche / warm 18°C)

Kleines möbliertes Büro ca. 30m²
• Zentrale Lage Bismarckstraße
• Energieeffiziente Heizung/ 

Fußboden
• Parkmöglichkeit
• kleiner Sanitärtrakt mit Dusche

Vermiete

Suche

Naturliebhaber sucht ruhiges 
Grunstück m. kleinem Haus / 
Bungalow Tel.: 015231967277

Junge Frau sucht Arbeit, 20-25 Std. 
/ Woche, Mo-Fr, in Mkn. max 15 km, 
Angebot unter Chiffre 09 
Tel.: 037422-40775

Kaufe

"

"

"

Informieren Sie uns bei 
Haushaltsauflösung.

Ständiger Ankauf 
von Weihnachtsdeko, 

Werbeschildern, 
alten Mopeds, 

Zinkwannen usw.
Antikhandel Gerbeth

Telefon: 037421-727800

Du warst im Leben so bescheiden, 
so schlicht und einfach lebtest du.
Mit allem warst du stets zufrieden, 

nun schlafe wohl in guter Ruh’.
 

 Nach langer schwerer, mit Geduld ertragener Krankheit,
 immer auf Genesung hoffend, nehmen wir Abschied 

von meiner lieben und treusorgenden Frau
 

Monika Liane Brückner
geb. Werner

 

* 11.02.1940      † 28.01.2022 
 

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Theo
Volkmar und Petra
Steffen und Birgit
sowie alle Anverwandten

 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 
03.03.2022 um 13.00 Uhr, auf dem Friedhof Markneukirchen statt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
                                    Nachruf 
 
Wir trauern um unser Ehrenmitglied   
 

                      Franz Sattler, 
 

der am 25.01.2022 im Alter von 86 Jahren 
verstorben ist. 
  

 
 Wie kein anderer prägte er in den 50-iger Jahren den Ringkampfsport 
und rückte damit Markneukirchen in die sportlichen Schlagzeilen. 

Nach zweimal Silber bei den DDR-Meisterschaften der Junioren 
gewann er 1955-1957 dreimal hintereinander den DDR-Meistertitel 
im Fliegengewicht bei den Männern. Immer blieb er dem Ringen treu 
und saß während der Heimkämpfe am Mattenrand.  
Als es darum ging, im Jahr 2015 eine Ausstellung zu „120 Jahre Ringen 
in Markneukirchen“ im Gerber-Hans-Haus zu organisieren, war er 
sofort Feuer und Flamme und steuerte wertvolle Erinnerungsstücke, 
Urkunden und Medaillen bei. In Erinnerung bleiben werden aber auch 
seine Erzählungen über spannende Kämpfe mit Gegnern, die damals 
ebenfalls Ringkampfgeschichte geschrieben haben. 
 
Sein letzter uns bekannter öffentlicher Auftritt fand mit seinem 
Besuch des Achtelfinal-Rückkampfes am 15.01.2022 in der Musikhalle 
statt.  
Nun ist es still um ihn geworden.  
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
 
Vorstand  
des AV Germania 
Markneukirchen e.V.  
im Namen aller Mitglieder 

 
 
 

 

Gasthaus Grünes Tal 
Mittwoch – Sonntag 11:00 - 20:00 Uhr 

Bei uns finden Sie ausschließlich nur hausgemachte Gerichte. 

Gewölbe - Familien – Geburtstagsfeiern, Taufe, Firmenfeiern

Waldstraße 2A, Eubabrunn - Reservierungen: 037422 6537 

Frisches leckeres Softeis führen wir in den Sommermonaten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
                                    Nachruf 
 
Wir trauern um unser Ehrenmitglied   
 

                      Franz Sattler, 
 

der am 25.01.2022 im Alter von 86 Jahren 
verstorben ist. 
  

 
 Wie kein anderer prägte er in den 50-iger Jahren den Ringkampfsport 
und rückte damit Markneukirchen in die sportlichen Schlagzeilen. 

Nach zweimal Silber bei den DDR-Meisterschaften der Junioren 
gewann er 1955-1957 dreimal hintereinander den DDR-Meistertitel 
im Fliegengewicht bei den Männern. Immer blieb er dem Ringen treu 
und saß während der Heimkämpfe am Mattenrand.  
Als es darum ging, im Jahr 2015 eine Ausstellung zu „120 Jahre Ringen 
in Markneukirchen“ im Gerber-Hans-Haus zu organisieren, war er 
sofort Feuer und Flamme und steuerte wertvolle Erinnerungsstücke, 
Urkunden und Medaillen bei. In Erinnerung bleiben werden aber auch 
seine Erzählungen über spannende Kämpfe mit Gegnern, die damals 
ebenfalls Ringkampfgeschichte geschrieben haben. 
 
Sein letzter uns bekannter öffentlicher Auftritt fand mit seinem 
Besuch des Achtelfinal-Rückkampfes am 15.01.2022 in der Musikhalle 
statt.  
Nun ist es still um ihn geworden.  
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 
 
Vorstand  
des AV Germania 
Markneukirchen e.V.  
im Namen aller Mitglieder 
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Samstag, 12.02.2022 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im Pflegeheim  
Sonntag, 13.02.2022 09.30 Uhr gem. Abendmahlsgottesdienst in 

Markneukirchen  
 14.00 Uhr Predigtgottesdienst in Landwüst 

(Pfarrscheune) 
Samstag, 19.02.2022 10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Pflege-

heim  
Sonntag, 20.02.2022 09.30 Uhr gem. Predigtgottesdienst in Erlbach  
Samstag, 26.02.2022 10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Pflege-

heim  
Sonntag, 27.02.2022 09.30 Uhr gem. Abendmahlsgottesdienst in 

Markneukirchen  
 
Bei allen Gottesdiensten kommt die 3-G-Regel zur Anwendung. 
Vor dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu einem Corona-
Schnelltest. 
 
Die Pfarrämter sind während der aktuellen Einschränkungen für Besu-
cher geschlossen. 
Die Kommunikation per Telefon oder E-Mail ist uneingeschränkt 
möglich. 
 
Eine Terminvereinbarung ist nach vorheriger telefonischer Absprache 
möglich. 
 
Telefon:   
Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 
Pfarramt Erlbach  037422 6348 
Pfarramt Landwüst  037422 2523 
E-Mail: info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
Kindergruppen finden wieder statt! 
 
Markneukirchen 
Kinderkirche Kl. 1-2:  montags 15.00-16.00 Uhr 
Kinderkirche Kl. 3-4:  montags 16.00-17.00 Uhr 
Jungschar Kl. 5-6:  montags 17.15-18.15 Uhr 
 
Erlbach 
Christenlehre Kl. 1-2:  mittwochs 15.00-16.00 Uhr 
Christenlehre Kl. 3-4:  dienstags 15.45-16.45 Uhr 
Jungschar Kl. 5-6:  dienstags 17.00-18.00 Uhr 
 
KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
Jeden Freitag  19.00 Uhr  Gebetskreis in Adorf 
Jeden Sonntag 15.30 Uhr Hl. Messe in Bad Elster 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen Ge-
meinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Freitag, 11.02. 16.30 Uhr  Koje-Kinderkreis und Toje-Teenkreis 
 19.30 Uhr Gebet 
Samstag, 12.02. 14.00 Uhr Mädchenkreis 
 19.00 Uhr EC-Jugendkreis 
Sonntag, 13.02. 17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Dienstag, 15.02. 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag, 18.02. 19.30 Uhr Gebet 
Samstag, 19.02. 19.00 Uhr EC-Jugendkreis 
Sonntag, 20.02. 17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
Dienstag, 22.02. 19.30 Uhr Gebet 

 
 
 
 
+ 3203 Mädchenkreis.jpeg 
+ 3203 Alphakurs.pdf 
 
 
 
 

Entdecke
Leben
Glaube
Sinn

Jetzt online!

Wann

Wo

Kontakt

Anmeldung

Abenteuerlustig?
Willkommen bei Alpha!
Starte dein Abenteuer und
entdecke Leben, Glaube, Sinn.

Alpha ist eine Serie von 13 Treffen, die in 
entspannter Atmosphäre stattfinden.

Bei jedem Treffen gibt es Spaß, ein 
spannendes Thema und Austausch in 
Gesprächsgruppen, alles per 
Videokonferenz. 
 
Dazu bist du herzlich eingeladen.

Per Videokonferenz mit dem 
Programm "Zoom". Computer, 
Tablet oder Smartphone mit 
Internetanschluss wird benötigt

Start: 10. März 2022
wöchentlich 
donnerstags, 19.30 - 21.00 Uhr

Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf
Telefon: 037423-40417
Pfarrer Jan Dechert / Erlbach
Telefon: 037422-6348

Bei G. Burkhard Wagner oder Jan 
Dechert per Telefon oder per E-Mail:
 kg.erlbach@evlks.de / 
burkhard.wagner@evlks.de



12 32. Jahrgang | Nr. 03 | 11. Februar 2022

* Der „Re� exionsgrad Nacht“ liegt bis zu 90 % unter dem Re� exionsgrad unentspiegelter Brillengläser aus Kunststo�  1.6. 

EyeDrive®

Die Innovation zum Fahren - Tag und Nacht

PERFEKTE

BRILLE
zum Fahren 

Brillenmode   Kontaktlinsen

Wir sind für Sie da:
Mo-Fr 9-13 und 14-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr

 

Straße des Friedens 10 
�

 

(03 74 22) 7 45 77 

arkneukirchen08258 M

 

 

 

Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller für Blech- wie Holzblasinstrumente mit 
Produktionsstandorten in Markneukirchen und Geretsried. Am Standort Markneukirchen mit 
über 400 Mitarbeiter suchen wir Sie als: 

 

 

 

 

SAXOPHON-ENDMONTEUR*IN 
 

 

 

 

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher*in mit 
einer Spezialisierung auf das Saxophon haben, erwartet Sie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozialleistungen eines 
Großunternehmens. 

  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere Personalabteilung: 

dietmar.koehler@buffetcrampon.com 

 

 

 

 

 

Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller für Blech- wie Holzblasinstrumente mit 
Produktionsstandorten in Markneukirchen und Geretsried. Am Standort Markneukirchen mit 
über 400 Mitarbeiter suchen wir Sie als: 

 

 

 

 

SAXOPHON-ENDMONTEUR*IN 
 

 

 

 

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher*in mit 
einer Spezialisierung auf das Saxophon haben, erwartet Sie ein zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozialleistungen eines 
Großunternehmens. 

  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere Personalabteilung: 

dietmar.koehler@buffetcrampon.com 

 

 

Wenn Sie erste Erfahrungen im Umgang mit Lackierarbeiten 
haben oder mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich 
vorweisen können, erwartet Sie ein zukunftssicherer Arbeits-
platz in einem angenehmen Arbeitsumfeld und mit den Sozial-
leistungen eines Großunternehmens.

Buffet Crampon ist Europas größter 
Hersteller für Blech- wie Holzblasin-
strumente mit Produktionsstandorten 
in Markneukirchen und Geretsried. 
Am Standort Markneukirchen mit über 
400 Mitarbeiter suchen wir Sie als:

INSTRUMENTENLACKIERER 
(m/w/d)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an unsere 
Personalabteilung: bewerbung@buffetcrampon.com

Eis
& Back-
waren
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gStr. des Friedens 28

Tel. 037422-749266

Große Auswahl an leckerem 

Kleingebäck...

einfach mal probieren.
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Steuererklärung?
       Existenzgründung?
              Krisenberatung ?

Erbfall?
    Testament?
         Vorsorgevollmacht?

Fragen oder
        Probleme
               im Mietrecht

Säumige Zahler?
        Zwangsvollstreckung?

Geblitzt?
       Fahrverbot?
               Verkehrsunfall?

Scheidung?
        Unterhalt?
               Kindesumgang?

Fragen oder
          Probleme
                  im Arbeitsrecht

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ankauf von 
Geigen 

 Cellos 

  Bratschen 

   Kontrabässe 

    und vieles mehr

Kontakt: Reinhardt 015201885028

auch defekt
ganze Sammlungen und Nachlässe

 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 


